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Ortschaftsrat Schmalegg     

06.12.2016     

ORS 2016/09     

 

Ortsverwaltung Schmalegg 

 Schriftführer/in: Heike Rauch 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Ortschaftsrat Schmalegg 
06.12.2016, Nr. ORS 2016/09 
 

 
Öffentlich 

1. Bekanntgaben der Ortsvorsteherin 

  

Beratungsergebnis: bekanntgegeben 

 

2. Ehrung der Ortschaft Schmalegg 
- Kurt Brotz 
- Irene Stehle 
- Gerlinde Adler 

  

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

3. Blutspenderehrung 

  

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

4. Änderung der Abwassersatzung 
- Anpassung der Gebührensätze 
Vorlage: DS 2016/357 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 7  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

1. Die Änderungssatzung zur Abwassersatzung wird entsprechend Anlage 1 be-
schlossen. 

2. Der Anpassung der Gebührensätze zum 01.01.2017 wird zugestimmt. 

 

5. Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Schmalegg 

  

Beratungsergebnis: stattgefunden 
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6. Jahresabschlussbericht der Ortsvorsteherin 

  

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

7. "1. Änderung des Bebauungsplans 'Brachwiese III'" 
- Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: DS 2016/356 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 2   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

1. Der Bebauungsplan "Brachwiese III", Nr. S021, rechtsverbindlich seit dem 

13.02.2016, ist in einem Teilbereich zu ändern. 

2. Für das Gebiet "1. Änderung des Bebauungsplans 'Brachwiese III'" ist ein Be-

bauungsplan entsprechend der Umgrenzung im Lageplan des Stadtplanungsam-

tes vom 21.10.2016 im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Abs. 1 BauGB auf-

zustellen. 

3. Dem Entwurf des Bebauungsplans "1. Änderung des Bebauungsplans 'Brachwie-

se III'" bestehend aus Lageplan, textlichen Festsetzungen und Begründung vom 

21.11.2016 wird zugestimmt. 

4. Der Entwurf des Bebauungsplans wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer 

eines Monats öffentlich ausgelegt sowie die förmliche Behördenbeteiligung nach 

§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. 

 

5. Der Beschluss über die Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans ist ge-

mäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt zu machen. 

 

8. Verschiedenes 

  

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

 

 

 

 Geschäftsstelle Ortschaftsrat 

07.12.16 

 

gez. Heike Rauch 
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